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RS OGH 1986/5/14 12Os43/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1986

Norm

StPO §285b Abs6

StPO §498 Abs1

StPO §498 Abs3

Rechtssatz

Zuleitung der Akten an den Gerichtshof zweiter Instanz zur Entscheidung über die Beschwerde gegen den Beschluß

auf Erteilung von Weisungen und Bestellung eines Bewährungshelfers nach Zurückziehung der (nicht ausgeführten)

Nichtigkeitsbeschwerde mangels Sachentscheidung über dieselbe.

Entscheidungstexte

12 Os 43/86
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